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Staat und Moral

Dıie Grundwertediskussion hat verschiedene Ursachen. Eın entscheidender Grund 1St
7zweiıtellos darın suchen, dafß in eiınem außergewöhnlich hohen Ma{iß unterschied-
ıche un gegensätzliıche Auffassungen arüber bestehen, W as sıttlıch Zut bzw böse 1St
Eben dieser Umstand aber 1St für die eınen argerniserregend und beunruhigend, dafß
S1€e befürchten, gesellschaftliches Zusammenleben musse davon ernsthaft beein-
trächtigt werden oder SAl zusammenbrechen, während die anderen der rage VCI-

anlaft, ob das Gemeinwohl nıcht völlig oder wenı1gstens weıtgehend unabhängıg VO  —$

gemeınsamen moralischen Wertüberzeugungen alleın oder wen1gstens weitgehend allein
durch das Recht erreıicht und erhalten werden kann. Letztere rage wırd e1n-
dringlicher xestellt, als e 18580 die Auffassung Boden Zzewıinnt, der Staat ruhe nıcht
aut Grundwerten, sondern aut Grundrechten auf Recht und Moral]l seien nıcht 1U

sauberlich unterscheiden, sondern 1 Rahmen des Möglıchen auch Das
se1l 1m wohlverstandenen Interesse sowohl des Staates als auch der Moral

Gründe für die Unterscheidung VO  - Recht und Moral

. ?atsächlich 1St das Recht VO der Moral abzuheben. Der freiheitliche Staadt: der in
die Unabhängigkeit des einzelnen und der unterschiedlichen gesellschaftliıchen Krätte
NUr 1mM Rahmen des Angemessenen einzugreıten trachtet, mMUu angesichts der Pluralıtät
der Auftfassungen VO  - Wahrheit und Sittlichkeit und sSOmı1t aus Respekt VOTr den VCI-

schiedenen Relıgionen und Weltanschauungen aber auch Aaus sıttlichen Gruün-
den weltanschaulich neutral Jeiben. Böckentörde betont 1ın diesem Zusammen-
hang Recht DE Recht, W1e AUS der Not der kontessionellen Bürgerkriege her-
vVOr  Aul  [ 1St, hat eben der Freiheit wiıllen darauf verzichtet, selbst schon unmıt-
telbar Ordnung der Wahrheıit un der Sittlichkeit se1N; 8! 1LUTr Wahrheit un
Sitclhichkeit ermöglıchen und das aufßere Zusammenleben siıchern.“

Recht und Moral verfolgen weiterhin unterschiedliche 7 wecke. Dıie Moral stellt die
Ansprüche fest, die die Menschen im IDienst iıhrer Vervollkommnung einfachhiın
stellen sind. Das echt aber enthält die Ansprüche, die die Menschen im Interesse
1Ur eines bestimmten, auch wesentlichen Aspekts ihrer Vervollkommnung, nam-
iıch des friedlichen Zusammenlebens, gestellt werden. Es 11l nıcht dıe innere Einstel-
lung der Menschen Zu Gesamt der Wirklichkeit, sondern 11UT ıhr außeres Verhalten
iın einem begrenzten Bereich regeln. Als sittlich gesollt wırd dasjenıge bezeıchnet, W as
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als dem Sein un Sınn des Menschen entsprechend an.gesehen wird; rechtlich verbindlich
jedoch 1Sst das, W as nach dem Wıllen der Rechtsgenossen als Recht vereinbart wird. Was
Recht 1St, bestimmt also die Gesellschaft durch ıhre Staatsorgane selbst, und WAar eNLT-

sprechend den jeweılıgen Möglichkeiten, eiıner gesetzlichen Übereinkunft kom-
MECN, W1e€e S1ie in eiınem historisch gewachsenen Kontext mi1t onkreten Macht- und Ab-
hängigkeitsverhältnıssen möglıch IS Die Staatsorgane bestiımmen, W as Recht iISt, also
in eiınem rechtlichen Kompromi(ß über das Sozialverträgliche. Dıie Befolgung der Rechts-
vorschriften durch die Rechtssubjekte wırd nottalls rechtlich rZWUNSCNH. Sıittliıche An-

sprüche aber können 11LUT freiwillıg befolgt werden. I Iıe Sanktıon Eür Verstöfße C
die Ansprüche ‚esteht \Bal den onnaturalen inneren Folgen der Schuld, die INa  a sıch
durch Verstöfße SCHCH die ıttliıchkeit auflädt.

Gegenstand des Rechts sınd dementsprechend unterlassende außere Aktivıtäten
bzw erbringende aufßere Leistungen. S1e siınd objektiv überprüfbar und W€rd€n VO  —$

der Rechtsgemeinschaft nottalls rechtlich CrZWUNgCNH. Die rechtlichen Regelungen sollen
dem soz1alen Frieden drenen UundG SOWEeITt damıt vereinbar 1St die freiheitliche Ea

bensgestaltung e1Nes jeden einzelnen nach seınem eigenen Wi;illen ermöglıchen. Was den
jeweılıgen Bedürfnissen und Möglıchkeiten des Gemeinwohls entspricht, wird ıcht (un
mittelbar) nach der Übereinstimmung mMi1t den Sollensansprüchen entschieden, die sıch AUS

eınem bestimmten Menschenbild ergeben, sondern wird nach dem tatsächlichen AA [
len ZUr Ordnung des Zusammenlebens und ZUr Gestaltung des Gemeinwohls bestimmt?2.

Dıie Sicherung des Gemeinwohls kann der Staat 1Ur gewährleisten, W E1 sıch da-
be] auf den Wıillen seiner Büurger stutzen kann. Es 1St näamlıch unmöglıch, einfach
den Volkswillen eın vermeintliches Gemeinwohl durchzusetzen. Je ıferenzıerter iıne
Gesellschaft 1St, desto mehr sınd die Staatsorgane gerade 1m Interesse des Gemeinwohls
autf die Kooperatıon der unterschiedlichen gesellschaftlichen Kräftte angewıesen. Desto

nötıger 1St für die Regierenden, sıch des Bürgerwillens vergewiıssern, und desto
gefährlicher un abträgliıcher 1St CDs Macht 7ABNE Manıpulatıon dieses Willens mi(ß-
brauchen.

Wenn die Ordnung die Anpassung der Vielheit und Verschiedenheıt der Elemente
die Bedürfnisse des gleichen Ziels ISt, 1ST offensichtlich, da{fß diese Ordnung 1n dem

Ma{ß und 1n dem rad vielschichtiger und komplexer wiırd, 1n dem die Kultur fort-
schreıtet. In diesem Sınn macht also jeglicher Fortschritt die Wahrung der Ordnung
schwieriger un verlangt, da{ß die Staatsorgane s1€e verwirklichen, s1€e eıner Wirk-
lichkeit 1MmM vollen Sınn machen, un: ZWAar iın jenem immer komplizierteren Gesamt der
Mafßnahmen un Instıtutionen, das INa  w Gesellschaft nenn (GGenau das aber VO1L=

AauUs, da{ß 893  . die verschiedenen gesellschaftliıchen Kräfte tür die Verwirklichung der

gemeinsamen Zıiele gewinnt. Soweıilt das nıcht gelingt, 1sSt der Staat zwangsläufig einerp
Erosionsprozefß OEn In dem Ma{iß wiıird 1ı1ne weitgehend ıfterenzıerte und

plurale Casellcchaß funktionsunfähig. An die Stelle eınes einander ergänzenden Mıt-
einanders der gesellschaftlichen Kräftte trıtt eın untereinander streitendes Gegene1n-
ander eben dieser Kräftte.
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Nun können aber die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen ıhre esonde-
KOH Interessen NUuUr 1in Abhängigkeit VO  e} den anderen Kräftften des GemeiLnwesens und
1n hinreichender Übereinstimmung mi1t iıhnen optımal verwirklichen. Man wıird bıs

einem zewıssen rad darauf Vertirauen können, da{ß dıe verschiedenen gesellschaft-
lıchen Kräfte, WenNnn schon nıcht vornehmlich 1im Interesse des Gemeinwohls, doch
wenı1gstens 1ın ıhrem wohlverstandenen Eıgeninteresse bereit sind, autf der Grundlage
gemeinsamer Zielvorstellungen bei der Durchsetzung ihrer besonderen Interessen weIlıt-
reichende Kompromıisse schließen. Die rechtlichen Vertfahrensweisen der Demokratie
haben CNAauU diesen Sınn, dem Wıllen der Mınderheit und der Mehrheit optimal
hier proportional Geltung gerade dadurch verschaften, da{(ß der Wiille Z Ver-
wirklichung unterschiedlicher Ziele auf den gleichen Nenner gemeınsamer Ziele gebracht
und 1n diesem Rahmen optımal verwirklicht wırd.

Aus diesem Rechtsverständnis ergıbt sıch, dafß Schutz VOT Unrecht, Schutz VOT Per-
vertierung und Manıipulation VO  es) staatlichen Rechtsnormen rechtlich letztlıch auf den
Willen der Gesamtbevölkerung angewı1esen 1St, gemeinsamen Grundwerten testzu-
halten. Die Staatsorgane siınd ın dieser Sıcht beim Schutz und bei der Verwirklichung
des Rechts aut das syttliche Potential der Bevölkerung angewıesen. Sie können und sollen
nach sıttlichen Gesichtspunkten LLUT ın dem Ma{(i entscheiden, W 1€e das ftür das Geme1in-
ohl erforderlich 1St und Ww1e die Gesamtbevölkerung das bejaht. Auft diese Weıse wiırd
deutlich: Weıl das Recht aut den Wiıllen der Gesellschaft angewı1esen 1St, kann (Se-
rechtigkeit 1Ur verwirklichen, sSOWweIlt die Rechtsgenossen dies tatsächlich wollen Soweılt
INa  e’ VO  e) den Menschen 1LUT einen begrenzten Willen AT Solidarität darf,
kann Ina  e dementsprechend VO Recht immer 1L1UT 1m begrenzten Umfang erwarten,
da{ß den Ansprüchen der Gerechtigkeit entspricht. JE wenıger ıne Rechtsgemein-
schaft gemeınsamen sittliıchen Grundwerten festhält, desto weniıger 1St Ss1e in der
Hage; jedermann yleiches Recht Z7A00E Selbstverwirklichung nach seinen eigenen Fähig-
keiten und Bedürfnissen und somıt jedermann gleichen Voraussetzungen das
Gleiche und ungleichen Voraussetzungen das Seine gewährleisten.

Aus der Irennung des Rechts vVvon der Moral erwachsende Getahr

ach dem bısher Ausgeführten 1St 1m Interesse der Freiheit, der Gerechtigkeit
und der AL Verwirklichung gemeınsamer Aufgaben ertorderlichen Solidarität nÖötıg,
die Aufgaben des Rechts deutlich VO  - denen der Sıttlichkeit abzuheben, verhin-
dern, da{ß 1n einer pluralen Gesellschaft MIt 11UT begrenzt sıttlich mot1ivierten Menschen

diese Menschen womöglich Za tenahme relig1öser Motivationen sittliche
Anforderungen gestellt werden, die weder ihrer sittlichen Überzeugung noch ıhrer S1tt-
lichen Belastbarkeit entsprechen. ıne nıcht sachgemä{fßse Vermengung VO  w} Recht und
Moral würde bewirken, dafß weder das Recht noch die Moral 1in dem ıhnen möglichen
Ma{ß die ihnen ureigenen Aufgaben erfüllen können. ber Wenn auch ine Vermengung
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VONn Recht un Moral für beide gyleichermafßen abträglıch 1St, ist‘für s1e beide eiıne
totale oder auch NUur möglıchst weitreichende Irennung ebenso tatal

ıne Rechtsauffassung, die das Recht möglıchst weıtgehend VO  3 der Sıttlıchkeit
trennen versucht, äuft Gefahr, die Grundrechte als blofße Gewährungen des Staats
zusehen und 1ın der Folge davon die rechtlich geforderte weltanschauliche Neutralität
des Staats durch ıne staatlıch verordnete Weltanschauung 9 die noch dazu
den Anschein erweckt, weltanschaulich neutral se1IN. Eın Stdat,; der die Grundrechte
als blofße Gewährleistungen des Staats un nıcht als ursprüngliche und unveräußer-
ıche Rechte der einzelnen un der gesellschaftlichen Gruppen gegenüber dem Staat
ansähe, würde nämli;ch den Staat FA Vormund der Gesellschaft bzw des einzelnen
erheben. Er würde den Staat Z die Würde des Menschen erst begründenden raft
hochstilisieren, die Abhängigkeıit des einzelnen VO Staat verabsolutieren und den
Staat A ausschlief$lichen oder wenı1gstens entscheidenden Faktor erklären, der die
personale Freiheit begründet un gewährleistet.

SO Sagl Jürgen Baumann, der derzeitige Justizsenator VO  - Berlin, MmMIt der Ab-
sicht, den Juridıschen Schuldbegriff VO moralıschen abzuheben und damıiıt VO  w dem
Pathos un der Selbstgerechtigkeit (und häufig Überheblichkeit) moralisierender Schuld-
auffassungen befreien: „Schuld 1im stratrechtlichen Sınne 1St keineswegs eın ethisches
Unwerturteil oder eın moralischer Vorwurft. Sie 1St das Versagen VOr den Anforde-
rungscen, die dıe Rechtsgemeinschaft diesen onkreten Rechtsgenossen stellen durfte
Die dabej anzulegenden Maßstäbe bestimmt ıcht die Moral oder das Sıttengesetz. S1ie
werden vielmehr allein VO der SOziletät testgelegt, und ZW ar nach dem aflße der MOg-
iıchkeit soz1alen Verhaltens in dieser Sozietät. Wenn 89028  =) will, bestimmt die Rechts-
gemeinschaft selbst über das Ma{ der Verantwortung und damit über das Ma{iß der
Wiillensfreiheit (in dieser Gesellschaft).“

Miıt solchen Außerungen wırd WwW1e scheint die Getahr heraufbeschworen, daß
die beabsichtigte Relatıvierung bestimmter ıcht allgemeın verbindlicher sittlicher Wert-
vorstellungen durch das Recht ın Wirklichkeit einer Pseudoverabsolutierung der SO-
zıetät un iıhres Rechts führen So wiırd eıner willkürlichen Manıipulierung der VO  ; der
Gesellschaft Abhängigen durch selbstherrliche Staatsorgane dieser Gesellschaft noch
dazu 1m Namen des Rechts Vorschub geleistet. Dıiese könnten 1Ur allzu leicht V CT:=

sucht se1n, Mißbrauch ihrer Macht nıcht 1L1LUTLr willkürlich, sondern auch mi1t dem
Anspruch absoluter, weıl gesellschaftlich legıtimierter Verbindlichkeit bestimmen,
W as soz1al] AaNgSCMESSCH 1St Es besteht die Geftahr, da dem Deckmantel weltan-
schaulicher Neutralıtät die Weltanschauung der Herrschenden z absolut verbindlıi-
chen Ma{fßstab für die Gewissenstreiheit erhoben wird. Die Bestimmung dessen, W as

Grundrechte siınd und W as s1e besagen, wırd durch ine Loslösung des Rechts VO  = der
Sittlichkeit sehr VO Staat bzw Volkswillen abhängig gemacht. Wenn aber das
posiıtivistisch verstandene Recht nıcht verabsolutiert wird, liefe umgekehrt Gefahr,

wiıillkürlich manıpulierbaren Verfahrensregeln 1mM Umgang miteinander degradiert
werden, die INla  ' Je nach subjektiver Interessenlage einhält oder nıcht. Dıie Frage,
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w1e wEeIt der Minderheitswillen beachten ist, ware ausschliefßlich nach Opportuni-
tätsgründen entscheiden.

Der Versuch, das Recht möglıchst weıtgehend VO  } der Sıttlichkeit trenNNEN, müfßte
weıterhin dazu führen, daß das gesellschaftliche Leben ANSTAatt durch Regeln des Öf-
tentlıchen Ethos, die auf sittlichem Konsens beruhen, zunehmend durch rechtliche Vor-
schrıiften geordnet würde, die durch staatlıche Sanktionen garantıert werden. Tatsäch-
lich 1St ıne aufßerordentlich engmaschıige und kostspielige Verrechtlichung vieler 1:
bensbereiche beobachten, mI1t der ine entsprechende Verbesserung der soz1alen Ver-
hältnisse ohl kaum and 1n and geht

Gleichzeitig wırd durch 1ne tortschreitende Verrechtlichung soz1aler Beziehungen
ohne entsprechende siıttliche Untermauerung der Tendenz Vorschub geleistet, die Aat-

lichen (jesetze zunehmend als bloße Pönalgesetze anzusehen: auf diese Weiıse wiırd
der Irend begünstigt, Gesetze nıcht mehr befolgen, weıl] und sSOWeIlt das VO  S iıhnen
Geforderte soz1a] AaNgCMESSCH 1St, sondern weıl und sOWweIlt mıt Straten belegt 1St, miıt
deren Verhängung INa  = rechnen mu{f(ß Damıt wırd aber die Getfahr heraufbeschworen,
da{ß als das Rechtsprinzip elines sıttlich nıcht untermauerten Rechts nıcht mehr die (7e=
rechtigkeit, sondern die vesetzlıche Strafandrohung angesehen wiırd. Man halt sıch dann

das echt 1NULI, sSOWeIlt INa  = das angesichts der (Wıllkür-)Macht anderer will, die
vielleicht wirklıch, vielleicht aber NUur scheinbar mächtiger sınd.

Aufgrund des Versuchs, das echt VO  w der Sıttlichkeit tIrenNeN, entsteht schliefß-
iıch die Gefahr, dafli die Staatsorgane dazu neıgen, sıch nıcht mehr die Sıttliıchkeit,
sondern blof( den Volkswillen gebunden verstehen. Das hätte aber ZuUur Folge,
daß S1e möglıcherweise ıhren Auftrag ZUFT: Bewahrung und Förderung des sıttlıchen Be-
wulßtseins, das 1mM Sınn des Gemeinwohls nötıg 1St, nıcht mehr entschieden wahr-
nehmen. SO betont Helmut Schmidt 1n se1iner berühmten Hamburger ede „Die Grund-

mehrheıitsfähig machen“: „Hıer 1St datür Sorge Lragen, da{fß die notwendigen
Grundwerte nıcht abgebaut, nıcht zerstOrt, sondern durch die Rechtsordnung gestutzt
werden.“ ber SagL gleichzeıitig: „ Wenn bestimmte ethische Auffassungen 1n der (0=
sellschaft nıcht mehr vorhanden sind, dann verliert das Recht seıne demokratische K
Z1itimatıion. Der Staat kann eın nıcht mehr vorhandenes Ethos nıcht zurückholen, und

kann eın nıcht mehr VO OoOnsens der Gesellschaft geLragenN«ES Ethos nıcht durch
Rechtsnormen verbindlich erklären. Hıer 1St der Staat die renzen seiner Möglıch-
keit gekommen.“ Be1 diesem Selbstverständnis lauten die Staatsorgane jedoch Gefahr,
nıcht hinreichend den ihnen zukommenden Anteıl eıisten, die vesellschaftlıchen
Kräfte ZU: ANSEMECSSCHNECH Solidarıität MIt den Unterprivilegierten, MI1t Minderheiten
uUuSW. yewınnen. 1)as 1STt 1ne Aufgabe, der S1ie sich keinestalls entziehen dürten.

Feıl wIıes 1MmM Zusammenhang mMi1t der Grundwertediskussion darauf hin, da
eıne Entmoralisierung des Staats, durch die das Ethos ex k ]usıv 1n den Bereich der Gesell-
schaft abgedrängt wırd, leicht einer moralisch legıtımıerten Domınanz der Gesellschaft
über den Staat und zunehmend einer sittlichen Beurteilung un Verurteilung des Staats
durch die Gesellschaft FÜRFE: SC  Q die sıch der blo{ß rechtlich legıtımıerte Staat nıcht eNLt-
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sprechend wehren kann. Das aber annn eıner „Moralısıerung der Politik“ un eVO-

lIutionären Vorzeıchen tführen, w 1.e beispielsweise ıNn der Französischen Revolution A
schah, mindestens aber gefährlıchen Polarısıerungen zwischen den Staatsorganen und

engagıerten yesellschaftlichen Krätten

Die Bindung des Rechts die Moral

Aus den Ausführungen über die Gefahren, die für die soz1ıale Ordnung entstehen, WenNn

durch ıne Loslösung des Rechts VO der Moral Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität

eingeschränkt werden, ergibt sıch, daß aller notwendigen Unterscheidungen VO

echt und Moral eın innerer Zusammenhang zwischen beiden besteht, demzufolge S1Ee

wechselse1t1ig voneinander abhängıg sind und sıch stützen. Die relıg1öse und weltanschau-
liche Neutralıtät des Staats gegenüber seınen Bürgern bedeutet nıcht, da{ staatlıches echt
nıcht innerlıch MT dem Ethos der Gesellschaft verbunden SEe1

C Bindung des Rechts Freiheit und Verantwortung der Menschen
Dıie Tatsache, dafß das Recht 1m Interesse der Freiheit der Bürger und damıt auch 1m

Interesse der Sittlichkeit darauft verzichten mufß, die Sittlichkeit unmittelbar ordnen
wollen, besagt niıchts anderes, als daß das Recht 1mM Dienst der Freiheit stehen hat un:

einen sittlichen Grundwert gebunden 1St, der nıcht blo{fß für jedermann erstrebens-
wert ISt, sondern auch VO  = jedermann geachtet werden oll Jedermann hat eınen VO

Staat unbedingt respektierenden sittlichen Anspruch, sıch yleichermaßen nach seinen

einmalıgen Fähigkeiten un Bedürfnissen entfalten, sSOWe1lt das MLt dien gleichen Aa

sprüchen aller anderen vereinbaren 1St Der Grundwert schlechthin, den auich das
Recht gebunden IS ST die als „unantastbar“ achtende un schützende Würde dies
Menschen. S1e 1St auch der Grundstein UNSCTECL Verfassung. Dıese Würde des Menschien ı1st
1n seınem Person-Seıin begründet, das durch seine Begabung mMit Vernunft und mMI1t se1ner

Fähigkeıt 7A56 Selbstbestimmung, näherhin durch seıne Fähigkeit AT m»erantwortlichen
Selbstbestimmung konstitulert wiırd.

Aus diesem Verständnis des Menschen als Person ergibt sıch, da{fß unveräußerliche
Menschenrechte besitzt, die ıhm weder VO Staat noch VO  $ irgendeinem anderen Men-
schen gegeben worden sind; S$1e werden aber durch die Uno-Menschenrechtserklärung VO  .

1948 und durch NS Verfassung (teilweıse) auch staatlicherseits als unveräiußerliche
Rechte garantıert. Dabe]l 1STt betonen, daß die Menschenrechte nıcht Gewährungen des
Staats sind, sondern Grundrechte, die der Staat vorfindet und respektieren MU: In An-

erkenntnis dessen geht Nsere Verfassung auch VO einzelnen und nıcht VO  e} der Gesell-
schaft Aaus, nıcht zuletzt aufgrund der 1m nationalsozialistischen Staat gemachten Un-

rechtserfahrungen, denen zufolge der einzelne nıcht selten die staatliche Organisation
einfachhın ausgeliefert War Soll das Zusammenleben 1n LNSECICGE weltanschaulich plura-
listischen Gesellschaft also „menschenwürdıig“ gestaltet werden, 1St der Respekt VOTL dem
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Gewissen unbedingt erforderlich. „Diese Achtung VOT der Würde des sıttlıchen (zew1ssens
LST der absolut unerläßliche Miniımalkonsens.“ 6 Die als Grundrechte yeschützten Grund-

sind SOM1I1t der weltanschaulichen Neutralıtät, der der Staagt verpflichtet
1St, bis einem Zzewı1ssen rad eın bestimmtes Menschenbild gebunden, das auf die
orıgınäre Würde, Freiheit un Verantwortlichkeit des Menschen abhehbht.

Aus der Tatsache, da{ß der Staat, der Freiheit un Verantwortlichkeit des Menschen
sittlich gebunden und kompetent FEULE: 1m Hınblick auf Ma{fßSnahmen ISt, die 1MmM Interesse
des geordneten und treiheitlichen Zusammenlebens ertorderlich siınd, erg1ıbt sich näherhin,B A B Wa A l A N E e da{fß der Staat als Rechts- und Sozijalstaat sıttlıch verpflichtet 1St, die einzelnen und die
gesellschaftlichen Gruppijerungen VOT unberechtigten Eingriffen in hre Menschen- und
Bürgerrechte schützen und ıhnen gleichzeıitig 1mM Rahmen des gyesellschaftlich Angemes-

die posıtıve Aktualıisıerung ihrer Menschen- und Bürgerrechte ermöglıchen.
DL  se Aufgabe 1St heutzutage zweitellos schwerer lösen als trüher, als der blofße

„Rechtsstaat“ sıch vorwiegend darauf beschränkte, die einzelnen un die gesellschaft-
lichen Grupplerungen VOT unberechtigten Eingriften 1n hre Menschen- und Bürger-
rechte schützen. Früher WAar nämlich 1n eınem wenıger technisierten, wen1ger verästel-
ten un weniıger ausgepragten (jemeinwesen die Autonomıie der einzelnen un der 5Cc-
sellschaftlichen Gruppen orößer, oleichzeitig jedoch hre wiırtschaftlichen, sozıalen,
kulturellen un kommuniikatıven Möglichkeiten wesentlich veringer. Zur Erfüllung
selbst gewählter und selbst RA ZICLEr Aufgaben Wr ine einheitliche Bindung 1Ur

staatlıche Ordnungs- und Schutzgesetze nÖötıig.
Heutzutage jedoch 1ST die wechselseitige Abhängigkeit wesentlich oyröfßer veworden,

und führt kein Weg zurück Z früheren Autonomıie. Das lıegt VOTL allem daran, da{fß
dem (Gemeinwesen heutzutage, 1mM Unterschied früher, nıcht 1LUF die Aufgabe zutällt,
durch Ordnungs- un: Schutzgesetze dafür orge tragen, da{fß einzelne und gesellschaft-
lıche Gruppen nıcht VO  - anderen daran gehindert werden, iıhre subjektive, bürgerliche
Freiheit aut Arbeıit, Eıgentum, Gesundheitsfürsorge, freie Religionsausübung USW. e]lb-
ständig uszuüben. Vom (GGemeinwesen wiıird vielmehr zunehmend auch Cr Wartet, da{fß
den eiınzelnen und den yesellschaftlichen Gruppen DOSILtLV soz1ale Freiheit vermittelt;
oll ihnen ermöglıchen, soz1alen Fortschritt 1mM notwendigen un ANSCINCSSCHEM UUm=

fang teilzuhaben. Durch die Vermittlung der staatlıchen UOrgane sollen Arbeıt, Eıgentum,
Gesundheitsfürsorge, freie Religionsausübung USW. sichergestellt werden, daß die
einzelnen konkrete Möglichkeiten Zur freıen Betätigung un: Selbstverwirklichung haben

Der Umfang der Bindung des Rechts die Moral
Dıie sittliche Bindung der Staatsorgane den Zentralen Wert der Personenwürde und

spezıiel] die Gewissensfreiheit ezieht sıch 7zunächst und VOTL allem darauf, da der
Staat sıch miıt seiner Gesetzgebung un mMi1t seinen verwaltungsmälßigen Mafßnahmen
der Aufgabe des Staats entsprechend auf den Bereich des soz1al Angemessenen be-
schränkt. Demnach dürten die Staatsorgane weder allgemeın noch 1n konkreten FEinzel-
tällen verlangen oder vewähren, W as nıcht 1im Interesse des Gemeinwohls
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ertorderlich bzw ANZSCEMESSCH 1St Sıe sınd jedoch umgekehrt sıttlıch verpflichtet, 11 das
rechtlich ordnen, W as diesem Interesse dienlıch 1St Der Staat 1St sOomıt 1ın dem Maß
und 1n dem Umfang die Sittlichkeit gebunden, w1e 1M Dienst des Gemeinwohls ZUE

Gerechtigkeit verpflichtet 1St. Um den Ansprüchen unNnseI1es Rechts gerecht werden, 1St
demnach eın beachtliches Ma{ Sittlichkeit ertorderlich. Zur Bewältigung der dem Staat
eigenen Aufgaben 1St nıcht bloß eın „ethisches Mınımum“ nÖöt1ig, sondern der Staat oll

viel Al Sittlichkeit durchsetzen, W1e das 1mM Interesse des konkreten Gemeinwohls —

3801 1St
Das schließt nıcht Aaus, sondern vielmehr e1n, da{fß die Ermittlung dessen, W 45 der 1m

Dienst des Gemeinwohls ertorderlichen bzw NSCINESSCHEN Gerechtigkeit entspricht,
staatlicherseits miıttels rechtlicher Entscheidungen und nıcht unmıttelbar mittels sittlicher
Überlegungen erfolgen hat Angesıchts seiner Verpflichtung weltanschaulicher und
sittlicher Neutralıtät darf der Staat namlıch Sal nıcht versuchen, selbst 1MmM Rahmen se1ner
Kompetenz möglichst weıitgehend den Ansprüchen eıner bestimmten Moral se1 s1e 11U  S

christlicher, marxiıstischer oder sonstiger Prägung entsprechen. ıcht alles, W as nach
der Auffassung einer bestimmten Sittlichkeit dem Gemeimwohl entspricht und darum
siıttlıch ZuL 1St und AUus$s dieser Sıcht tolglich Recht werden sollte, darf eshalb schon Aat-

liches Recht werden. Damıt sittliche Ansprüche rechtlich verbindlich werden, mussen die
Rechtsgenossen vielmehr entschlossen se1n, diese Ansprüche tatsächlıch als Rechtsnorm
anzunehmen. Das 1St der Fall, WEeNN das Recht gestaltet wird, daß möglıchst welt-
gehend dem Willen der Rechtsgenossen entspricht. Das schließt e1n, da{fß das echt dem
sittlichen Mınımalkonsens keinestalls widersprechen darf, und da{ß innerhalb dieses Rah-
LL1CI1LS diem sıttlıchen W illen der Rechtsgenossen weit entsprochen wird, W 1.e das eNnt-

sprechend den sittlichen Vorzugsregeln mMiıt ihrer Verwiesenheit aut das Gemeinwohl Vel-

einbar 1St
In dem Ma{iß, 1n dem bestimmte Rechtsgenossen entsprechend ihren sittlichen un

sSOmıt nıcht willkürlichen Vorzugsregeln bestimmte rechtliche Vorschriften 1m (Gewi1issen
nıcht als gerecht ansehen können, wiırd für S$1e dıe Rechtsordnung DA bloßen Gewaltord-
NUuns Diıe rechtlichen Vorschritten erscheinen 1n diesem Umfang als bloße Pönalgesetze.
Der Staat MUu daraus die Folgerung zıehen, da{ß die 1mM Dienst des Gemeinwohls -
SEMESSCHECN soz1ialen Ordnungsmafßnahmen nıcht mMIit stärkerem Nachdruck und mehr
Aufwand erZW1ngt, als den mMi1t diesen Ordnungsmafßnahmen bewirkten Zielen ent-

spricht. Wenn der Staat mehr Zwang anwendet, als nÖötig ISt, wırd 1n diesem Maß(ß
ZU Unrechtsstaat.

Wenn die Staatsorgane der Gewissensüberzeugung VO  . Burgern, selbst Wenn s1e Ver-

Tassungsteinde sind und als solche dıe Verfassung handeln, mMi1t Gewalt 3 0 Ba
übertreten, handeln S1€e nıcht mehr weltanschaulich neutral, sondern insofern 1mM Namen
eıner Weltanschauung, die bereit ISt, sich MLTt Gewalt ıhrie Gegner verteidigen.
Diese Weltanschauung entspricht freilich dem Menschenbild unseIeI Verfassung und 1St
insotern verfassungskonform. Soweılt NSCT6 Verfassung diese Weltanschauung gCc-
bunden SE 1STt S1C eben nıcht weltanschaulıch neutral. Dabei LSTt jedoch beachten, da{ß
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die Verfassung, die das Recht gegenüber der unantastbaren Würde der Person als be-
Zrenzt bezeichnet, auf diese Weise und 1n diesem Punkt den einzelnen doch die Urga-
nısatıon der Gesellschafte

Die Beurteilung der FARer ob 1ne solche Gewaltanwendung im Dienst der Verfassung
sittlich rechtfei’tigen ist, wiırd nach dem jeweıilıgen weltanschaulichen Vorverständnıis,
das jemand hat, bis einem Zzew1ssen rad unterschiedlich austallen. Der Ethiker MUu:
1n diesem Zusammenhang 1LUFr darauf hinweısen, da 2US siıttlıchen Gründen dem Recht
die sittliche Kompetenz abzusprechen 1St, arüber entscheiden, W 4S dem (Gewı1ssen
entspricht und W1€e weIılt dementsprechend die Gewissensfreiheit reicht.

Wenn die Staatsorgane in der Auseinandersetzung mMi1t Verfassungsgegnern sıch 1mM
Rahmen der Verfassung für das Gemeinwohl entsprechend ihrem (Gewiı1issen einsetzen,
1st das demnach nıcht verstehen, da{ß ıhrer Gewissensüberzeugung prinzıpiell höheres
Gewicht beizumessen ISt als der Gewissensüberzeugung derjenıgen, 1n deren Dienst S$1€e das
CGGemeinwohl gestalten wollen und die ihrer sittlichen Überzeugung nach gerade meınen,
verfassungswiıdrig handeln sollen Die Staatsorgane haben 1n diesem Fall auf ihrer
Seıite 1M Unterschied den Verfassungsgegnern die Verfassung und sOmıt das Recht 1m
positivistischen Sınn, aber sıch die Gewissensfreiheit der anderen. Diıese wırd durch
das Recht nıcht tangıert, ohl aber findet das Recht der Verfassung ıhr se1ne Schranke.
Man mufß das bedenken, WEeNN INan mıt der Verfassung 1mM Rücken nach seiınem (zew1ssen

Verfassungsgegner vorgeht, weiıl ina  e 1Ur auch der Verfassung 1M Rahmen des
sittlıch Gebotenen und sittlich Möglichen yerecht wird.

Die Verantwortung des Staats für die Moral

Wenn die Moral sich nach dem eben Dargelegten auf hre Weise ımmer DE Rıchter
über das Recht erheben wırd, das Recht siıch aber nıcht als unmittelbarer Richter über die
Sittlichkeit verstehen darf, mussen sıch die rechtlich un sittlich handelnden Staats-

OÖOFrSance doch für die Erhaltung und Entfaltung der Moral 1n dem Umftang einsetzen, w1e
das Recht die Sıittlichkeit gebunden 1ISt SOnst kommen S1€e ihrer Verantwortung für das
Gemeinwohl nıcht 1n entsprechendem Umfang nach

4 _1 Schutz der dem Recht zugrunde liegenden Grundwerte
Es ware dementsprechend unberechtigt, die Aufgabe der Staatsorgane auf die Erfül-

lung des Volkswillens reduzieren. Sie sind nıcht bloße Vollzugsorgane des Volks-
wıllens, sondern haben 1ıne unaufgebbare Eigenverantwortlichkeit. )as Gemeinwohl
kann 1U  - hinreichend gewährleistet werden, weder das olk noch die Staats-

Organe als der eigentliche Souveran 1n dem Sınn angesehen werden, da{ß S1e sıch A US-

schließlich selbst bestiımmen, also unabhängig VOINN jeder Ööheren Gewalt, jedem (‚esetz
un jeder geschichtlichen Bindung. Jegliche Autorität, jegliıcher Wılle, jeglıches GewI1s-
sen siınd vielmehr 1mM Hinblick Aauf iıne s1e transzendierende und bindende moralische
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Norm relatıvieren, die ihrerseits nıcht willkürlich 1St Sıe findet in den allgemeıin
verbindlichen Grundwerten ıhren Ausdruck, die ihrerseits durch die Grundrechte UT

VO  a} nıemandem wiıllkürlich ff interpretierenden, sondern VON jedermann respektie-
renden Rechtsnorm zeworden sSind. Da etztlich 11UT die Grundwerte inhaltliche und nıcht
etztlıch blofß ormale Ma(stäbe für die Gerechtigkeit und somıit für das soz1al1 wirk-
lıch Angemessene abgeben können, können etztlich NUr S1e das echt VOTFr unrechtmä{fßi-
SCI un willkürlicher Manıipulation schützen.

Aus der Bındung des Staats die Sıttlichkeit ergıbt sıch, da{fß die Staatsorgane sıch
1mM Rahmen ıhrer Zuständigkeit und MIt den ıhnen ZUE Verfügung stehenden Mitteln
über die Grundrechte hinaus für die Erhaltung und Förderung der Grundwerte e1n-
SEeELZEN sollen un d sıch nıcht damıit begnügen dürten, s1e NUur weit verwirklichen,
W1e s1e 1n der Gesellscha f} lebendig sind. Eın Staat: der sıch aktıv sittenerhaltend un
sittenbildend einsetzt, übertritt dadurch noch keinestalls se1ne Kompetenz, überschätzt
dadurch auch nıcht se1lne Möglıchkeıiten, sıch 1mM Dienst des Gemeinwohls einzusetzen,
sofern 11UT 1MmM Rahmen seiner Kompetenz bleibt, für das freiheitliche und gyeordnete
Zusammenleben SUTSCH, und sofern er sıch darauf beschränkt, Zur Sıcherung und
Förderung der Grundwerte diejenıgen Miıttel einzusetzen, die dem treiheitlichen und
geordneten Zusammenleben entsprechen.

Er mMUu diesem Zwecke nach rechtsstaatlichem Gesichtspunkt dafür orge Lragen,
da{fß nıemand ZUgunsten VO  - anderen daran gehindert wird, siıch entsprechend seiner
Personenwürde nach seinem Gewiıissen trei enttalten. Er mu{fß darauf achten, da{ß
durch Gesetzesänderungen die Grundrechte nıcht indirekt Zugunsten zweıtrangıger
Rechte beeinträchtigt werden. Da die als Grundrechte gyeschützten Grundwerte bıs
eiınem zew1ssen rad eın bestimmtes Menschenbild gebunden sınd, das autf die Or1-
zinäare Würde, Freiheıit un Verantwortlichkeit des Menschen abzielt, dartf nıcht
dulden, daß die Stelle der Grundrechte un der MmMIiIt ıhnen iınnerliıch verbundenen
Wertvorstellungen andere Wertvorstellungen WeEeNnNn auch gyleichem Namen
ZESEIZT werden. Verfassungsschutz bedeutet 1n diesem Sınn auch Grundwerteschutz. Dıie
Staatsorgane dürfen deshalb ıcht ZzZugunsten elnes Mehrheitswillens nach dem SOSc-
nanntien Opportunitätsprinz1ip Rechte oder [92°8 Grundrechte VO  - Miınderheiten außer
raft SEIZCN, die auf dem Staat vorgegebenen Grundwerten eruhen. Der Staat M
siıch 1n diesem Zusammenhang auch Verfassungsfeinde schützen, die das der Vr
fassung zugrunde lıegende Menschenbild nıcht respektieren, besonders SOWelt diese Eın-
fluß aut den Staatsapparat ausüben.

A Umsetzung der Grundwerte ın Recht
Der Staat Mu darüber hınaus nach sozialstaatlichen Gesichtspunkten das iıhm MOg-

lıche und umutbare dafür da das Recht, das ımmer 1U'T 1ın begrenztem Ma{(i den
sittlichen Ertordernissen entspricht, die das echt 1m Interesse des Gemeinwohls
stellen sınd, ımmer gerechter wird. Die Staatsorgane mussen also darauf hinarbeiten,
da{fß sowohl Abbau VO  w} Solidarität un den Rechtsgenossen verhindert als auch ihre
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Erhaltung gewährleistet und iıhre Stärkung vefördert wird. Sıe mussen dafür SOrSCNH,
da{ß 1n ihrem Bereıich die konkrete Verwirklichung VO  e Grundrechten und Grundwer-
ten nıcht LLUTL nıcht behindert, sondern auch durch solidarische Hılte gefördert wiırd.
Sıe mussen sıch weiterhin dafür einsetzen, dafß Grundrechte und Grundwerte nıcht 1Ur

aktualisiert werden können, sondern tatsächlich verwirklicht zwerden. Sıe verstofßen
gegen Recht und Sıttlichkeit, W ECNIL S1e 1mM Rahmen ihrer Kompetenz nıcht Wege suchen,

wirkliches Unrecht abzubauen. S1e mussen sıch also über ıhre direkten Aufgaben
1m Dienst des Rechts hiınaus 1n den zrößeren Bezugsrahmen der Sittlichkeit stellen, \A  3

dem AUS hre Aufgaben deuten sind, un auf 1ne Änderung des Rechts 1im Dienst
einer besseren Verwirklichung A lıchehumanıtater Zrele hinwirken. Das gehört auch

ihren Aufgaben.
Die staatlıchen Instanzen mussen diesem Zweck yesellschaftliche Impulse auf-

greifen, S1€e mittels ıhrer rechtlich legitimierten UOrganısations- un Handlungsmöglich-
keit 1n iıne rechtliche Form bringen und sodann verwirklichen, SOWeIlt S1e in Rechts-
ansprüche und -pflichten umgewandelt werden. Dazu wiederum mussen sS1€e die NCI=-

schiedenen gesellschaftlichen Impulse auf eınen zemeınsamen Nenner bringen, zwischen
gegensätzlichen sittliıch-humanıitären Zielvorstellungen vermitteln, auf dieser Grundlage
einen rechtliıch verbindlichen Konsens herbeitühren und se1ne Auswirkungen 1n die Tat

Diese vemeinsame Willensbildung muß nach dem Dargelegten selbstverständlich
immer VO  @ dem sıttlichen Fundamentalkonsens ausgehen und dabei die Grundrechte
beachten: S1e ol] Minderheiten ın ANSCINCSSCIHLCIN Umfang schützen un sıch desto mehr
nach dem Mehrheitswillen richten, Je weniger ‚durch ı1ne rechtliche Regelung nach dem
Mehrheitswillen fundamentale Interessen der Minderheiten berührt werden un Je
mehr S1€e durch das Eingehen auf den Wıllen der Mehrheit langfristig [9) besser VeI-

wirklicht werden können. Diıese VO  e} den gyesellschaftlichen Krätften ausgehende und
staatlıch vermittelte Wiıllensbildung MU 7zweiftfellos dem Wandel der Wertvorstellun-
SCHh Rechnung Lragen, der siıch 1ın der Bevölkerung vollzieht. Die Staatsorgane dürten
dabe; nıcht den Wertvorstellungen bestimmter etablierter Kreise mehr Bedeutung be1i-
INEesSsSCN als denen VON wenıger tonangebenden Gruppilerungen, sofern LE 1LLUT sachliche
Gründe für iıhren Wunsch nach Veränderungen anbringen. Der Staat MmMu vielmehr 1mM
Rahmen seiner Wertbestimmtheit weltanschaulich neutral und weltoften Jeiben. Er
darf den Pluralismus der Wertvorstellungen [9) begrüßen, sofern dadurch ein NOL-

wendıger oder erstrebenswerter gesellschaftlicher Wandel begünstigt wiırd, aufgrund
dessen das Gemeinwohl gerechter gestaltet werden annn Die Staatsorgane mussen
demnach organısıert se1n un wirken, da{fß s1e eıiınen Interessenausgleıich 7zwıischen
den pluralen Kräftften 1n der Weıse ermöglichen und zustande bringen, da{fß weder
Mehrheiten durch Minderheiten noch Minderheiten durch Mehrheiten manipuliert und
ausgebeutet werden, sondern > da{ß die pluralen Kräfte durch 1ıne Willenseinigung
allesamt ihre Interessen möglichst gleichermaßen un SOWeIlt 19808  = übersehen kann
auts gesehen besser verwirkliıchen können, als das ohne einen solchen Konsens
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der Fall ware. Staatsorgane dienen aut rechtliche Weiıse Wahrung ihrer Pflicht
weltanschaulıicher Neutralıität optımal den sıttlıch-humanitären Zielen, die das (Sö5

meiınwesen often äfßt
Je mehr dem Staat gelıngt, die gesellschaftlichen Impulse ın pechtlich gestaltetes

gemeınsames Wohl umzumunzen, desto mehr wird selner eigenen Aufgabe 5C-
recht. Humanıtärer Fortschritt würde 1LLUT verhindert, W ECI1H versucht würde, ıh eher
durch autoritatıv VON der Obrigkeit auferlegtes positıves Recht erreichen als durch
selbstverantwortliche Lebénsgestaltung aller Glieder der Gesellschaft 1n Freiheit, (76e=
rechtigkeit und Solidarität. In Wirklichkeit kann namlich 1ne obrigkeitliche Manıpu-
latıon weder die Einheit noch die Vielheit 1n der Einheit der Gesellschaft hinreichend
vewährleisten, weıl s1e darauf verzichtet, die mannigfaltigen subjektiven Beiträge der
Bürger ZUr Verwirklichung des eigenen und des gemeınsamen Wohls Nnufzen und
koordinieren SOWI1e die Bürger für gemeıinsame Zielsetzungen zewınnen, die dem
Ideal] humanıitärer Lebensgestaltung im (Gemeinwesen niäherkommen als seıne iısheri-
SCH Verwirklıiıchungen. iıne solche Obrigkeit würde dessen die Bürger beherr-
schen und manıpulieren versuchen. Das aber würde ihren Widerstand hervorrufen
und S1e dazu veranlassen, ıhre Ziele 1mM Gegensatz ZUT. staatlichen Urganısatıon Vel-

wirklichen 1n Übereinstimmung mMIt ıhr
Vor allem aber würde der Versuch, die sıttliıchen Impulse der Gesellschaft durch

staatliche Anordnungen 9 die Grundlage der Verwirklichung des (GSemeınin-
wohls zerstoren, auf der auch die Verfassung uUuUNSCICS5 Staats un: aut der jedes wiırk-
liche Recht aufruht, nämlıch die Achtung VOT der eigenverantwortlichen Selbstverwirk-
lıchung eiınes jeden, un Gewalt die Stelle VO  } echt un autorıtiäre Herrschaft VO  e

Menschen über Menschen die Stelle VO gleichberechtigter Partnerschaf} setzen

Nur iıne 1n eıner Rechtsgemeinschaft zusammengefafßte moralische (2&Allechaf und
nıcht 1n.e bloße Rechtsgemeinschaft hat sSOmM1I1t die Chance, 1ne gxerechtere und huma-
nNere Gesellscha f} werden.
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